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EILT! Bitte sofort vorlegen 

 
 
 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

./. Bundesrepublik Deutschland 

Az.: 5 K 1026/11.KO 

 
wird auf die dienstliche Äußerung des Vorsitzenden Richters vom 
22.02.2012 wie folgt Stellung genommen: 
 
Auch durch die dienstliche Äußerung vom 22.02.2012 wird abermals die 
Befangenheit des Vorsitzenden Richters zum Ausdruck gebracht. Der 
Satz  
 

Zudem ist das persönliche Erscheinen des Klägers nicht angeordnet und 

in der Ladung darauf hingewiesen worden, dass bei Ausbleibens eines 

Beteiligten auch ohne diesen verhandelt und entschieden werden könne. 

 

bringt leider nochmals zum Ausdruck, dass das Erscheinen des Klägers und/oder 
des Unterzeichnenden keine Auswirkungen auf den Verfahrensverlauf mehr 
haben wird. Hierdurch wird aber das rechtliche Gehör nicht gesichert. Zudem 
wird die Bedeutung der mündlichen Verhandlung als Kernstück des gerichtlichen 
Verfahrens verkannt, in der das prozessuale Grundrecht auf rechtliches Gehör 
augenfällig zum Tragen kommt. Ein Richter, der offensichtlich durch stringente 
Verfahrensleitung dasselbe zu einem schnellen Ende führen möchte, bewertet 
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0225/11sva 
 

bitte stets angeben 

Göttingen, den 23.02.2012 
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dieses Ziel höher als das prozessuale Grundrecht auf rechtliches Gehör und ist 
damit offensichtlich nicht mehr unvoreingenommen.  
 
Beglaubigte Abschrift für den Beklagten anbei.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Sven Adam | Rechtsanwalt 

 

 

 




